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Vorwort

Die Bedeutung des US-amerikanischen Zivilprozessrechts für die Praxis und auch
das wissenschaftliche Interesse an ihm sind unverändert groß. Doch bleiben bei
allem Verständnis für manche Besonderheiten des US-amerikanischen Rechts die
Vorstellungen über prozessuale Gerechtigkeit auf beiden Seiten des Atlantiks in
vieler Hinsicht grundverschieden.

In den zehn Jahren seit der Vorauflage hat sich einiges getan. Vor allem der U. S. Su-
preme Court hat in über einem Dutzend wichtiger Entscheidungen das Zivilprozess-
recht fortentwickelt und dabei der Klägerlastigkeit des Verfahrens weiter entgegen-
gewirkt. So muss beim pleading die Klageschrift eine Plausibilitätskontrolle ermögli-
chen (→ Rn. 99). Vor allem aber hat der Supreme Court den berüchtigten
allgemeinen Gerichtsstand des doing business von Unternehmen praktisch abge-
schafft (→ Rn. 71) und ausländische Unternehmen vor Klagen wegen im Ausland
begangener Menschenrechtsverletzungen abgeschirmt (→ Rn. 38). Auch hat er die
Zulassung von federal class actions erschwert (→ Rn. 205) und Verbraucher und
Arbeitnehmer rücksichtslos der individuellen privaten Schiedsgerichtsbarkeit aus-
geliefert (→ Rn. 220). Aus der Gesetzgebung ist der SPEECH Act 2010 hervorzuhe-
ben, der ein bundesrechtliches Anerkennungshindernis für ausländische defamation-
Urteile begründet (→ Rn. 192a). Bedeutendere Änderungen der Federal Rules of
Civil Procedure hat es vor allem 2015 im Hinblick auf die discovery und 2018 für
class actions gegeben. Auf die grundlegende Prozessrechtsreform wartet man in den
USA immer noch vergebens.

Ich habe mich besonders bemüht, die gute Lesbarkeit und Prägnanz des Textes zu
bewahren. Weiterführende und für die Praxis nützliche Details finden sich in den
Fußnoten, die an Zahl und Gewicht auch durch die Einarbeitung der aktuellen
Rechtsprechung und Literatur deutlich zugenommen haben.

Kiel, im Juli 2020 Haimo Schack



Aus dem Vorwort zur 1. Auflage (1988)

Diese Einführung verfolgt zwei Ziele, ein praktisches und ein didaktisches. Solide
Kenntnisse im US-amerikanischen Zivilprozessrecht werden zunehmend wichtiger,
sowohl um europäische Unternehmen beraten zu können, die in einen Zivilprozess
in den USA verwickelt sind, als auch angesichts der extraterritorialen Wirkungen des
US-amerikanischen Prozessrechts infolge hier zu erfüllender Rechtshilfeersuchen.
Eine wesentliche Ursache für die Verhärtung der Fronten in dem „Justizkonflikt
zwischen den USA und Europa“ (s. unten Rn. 130 ff.) ist immer noch mangelndes
Verständnis der Eigenarten des jeweils anderen Prozessrechts. Dem versucht die
folgende Darstellung abzuhelfen, indem sie, immer mit Blick auf den deutsch-ame-
rikanischen Rechtsverkehr, Grundlagen und Verlauf eines den Federal Rules of Civil
Procedure unterliegenden Zivilprozesses schildert; ergänzend wird auf die Rechts-
lage vor den Staatengerichten in Kalifornien und New York hingewiesen.

Die Einführung will zweitens Beispiel einer einzelproblemübergreifenden Rechts-
vergleichung sein, Zusammenhänge im US-amerikanischen und im Prozessrecht ver-
deutlichen. Der Leser wird schnell feststellen, dass Prozessrechtsvergleichung kei-
neswegs eine trockene, sondern vielmehr eine faszinierende Materie ist.

Dieses Buch ist aus einem mehrstündigen Vortrag hervorgegangen, den ich für die
Deutsch-Amerikanische Juristen-Vereinigung vor Studenten, Referendaren und As-
sessoren gehalten habe, die sich auf ein Studium oder eine Wahlstage in den USA
vorbereiten. Mögen sie ganz besonders aus dieser Einführung Nutzen ziehen und
umgekehrt in den USA um Verständnis für das deutsche Zivilprozessrecht werben.
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